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RESOLUTION 1059 (1996)

verabschiedet auf der 3671. Sitzung des Sicherheitsrats
am 31. Mai 1996

Der Sicherheitsrat,

unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen betreffend die Situation in Liberia,
insbesondere die Resolution 1041 (1996) vom 29. Januar 1996,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 21. Mai 1996 (S/1996/362)
über die Beobachtermission der Vereinten Nationen in Liberia (UNOMIL),

betonend, daß die Eskalation der Gewalt eine Verletzung des Übereinkommens von
Abuja (S/1995/742, Anhang) darstellt und den Friedensprozeß ernstlich in Gefahr bringt,

fest überzeugt von der Wichtigkeit Monrovias als sicherer Zufluchtsort, und
insbesondere Kenntnis nehmend von der jüngsten umfassenderen Dislozierung der ECOMOG
in der Stadt,

abermals betonend, daß das Volk Liberias und seine Führer letztlich selbst für die
Herbeiführung des Friedens und der nationalen Aussöhnung verantwortlich sind,

mit Lob für die positive Rolle, welche die Wirtschaftsgemeinschaft der west-
afrikanischen Staaten (ECOWAS) durch ihre fortgesetzten Bemühungen um die
Wiederherstellung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in Liberia wahrnimmt,

Kenntnis nehmend von der Annahme eines Mechanismus für die Rückführung Liberias
zum Übereinkommen von Abuja durch die Außenminister der ECOWAS am 7. Mai 1996,
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mit dem Ausdruck seines Dankes an diejenigen afrikanischen Staaten, die für die
ECOWAS-Überwachungsgruppe (ECOMOG) Truppen gestellt haben und dies auch weiterhin
tun,

sowie mit Lob für diejenigen Mitgliedstaaten, die den Friedensprozeß und die ECOMOG
unterstützt haben, namentlich auch durch Beiträge zu dem Treuhandfonds für Liberia,

sowie betonend, daß die Präsenz der UNOMIL in Liberia von der Präsenz der
ECOMOG und ihrer Entschlossenheit abhängt, die Sicherheit der Militärbeobachter und des
Zivilpersonals der UNOMIL zu gewährleisten,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 21. Mai 1996;

2. beschließt, das Mandat der UNOMIL bis zum 31. August 1996 zu verlängern;

3. anerkennt, daß die Verschlechterung der Sicherheitssituation am Boden den
Beschluß des Generalsekretärs gerechtfertigt hat, die Truppenstärke der UNOMIL
vorübergehend zu reduzieren;

4. nimmt Kenntnis von der Absicht des Generalsekretärs, die Dislozierungen der
UNOMIL mit ihrer derzeitigen Truppenstärke beizubehalten, und ersucht ihn, den
Sicherheitsrat von jeder bedeutsamen Erhöhung der Zahl der dislozierten Personen in Kenntnis
zu setzen, die nach Maßgabe der Entwicklung der Sicherheitssituation am Boden geplant
würde;

5. bekundet seine ernsthafte Besorgnis über den Zusammenbruch der Waffenruhe, die
Wiederaufnahme der Feindseligkeiten und das Übergreifen der Kämpfe auf die vormalige
Sicherheitszone von Monrovia und deren Umgebung;

6. verurteilt alle Angriffe auf Personal der ECOMOG, der UNOMIL und
internationaler Organisationen und Organe, die humanitäre Hilfe gewähren, sowie den Raub
ihrer Ausrüstung, ihrer Versorgungsgüter und ihres persönlichen Eigentums, und fordert die
sofortige Rückgabe des geraubten Eigentums;

7. verlangt erneut, daß alle Bürgerkriegsparteien in Liberia den Status des Personals
der ECOMOG und der UNOMIL sowie der internationalen Organisationen und Organe, die in
ganz Liberia humanitäre Hilfe gewähren, strikt achten, und verlangt ferner, daß diese Parteien
die Auslieferung der Hilfsgüter erleichtern und sich genauestens an die maßgeblichen Regeln
des humanitären Völkerrechts halten;

8. fordert die liberianischen Parteien auf, alle von ihnen bereits eingegangenen
Vereinbarungen und Verpflichtungen vollinhaltlich und rasch umzusetzen, insbesondere das
Übereinkommen von Abuja, und verlangt in diesem Zusammenhang, daß sie eine wirksame
und umfassende Waffenruhe wiederherstellen, alle Kämpfer und Waffen aus Monrovia
abziehen, die Dislozierung der ECOMOG zulassen und Monrovia wieder zu einem sicheren
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Zufluchtsort machen;

9. betont, daß die fortgesetzte Unterstützung der internationalen Gemeinschaft für
den Friedensprozeß in Liberia, namentlich auch die Mitwirkung der UNOMIL, davon abhängt,
ob die liberianischen Parteien ihre Entschlossenheit unter Beweis stellen, ihre
Meinungsverschiedenheiten auf friedlichem Weg beizulegen, und ob die in Ziffer 8 genannten
Bedingungen erfüllt werden;

10. betont, wie wichtig es ist, daß die Menschenrechte in Liberia geachtet werden;

11. erinnert alle Staaten daran, daß sie gehalten sind, das mit Resolution 788 (1992)
vom 19. November 1992 verhängte Embargo für alle Lieferungen von Waffen und
militärischem Gerät nach Liberia streng einzuhalten und alle Verstöße gegen das Embargo
dem Ausschuß nach Resolution 985 (1995) vom 13. April 1995 zur Kenntnis zu bringen;

12. ermutigt die Mitglieder der ECOWAS, in Vorbereitung auf ihr Gipfeltreffen Mittel
und Wege zu prüfen, um die ECOMOG zu stärken und auf die Führer der
Bürgerkriegsparteien einzuwirken, damit sie den Friedensprozeß wiederaufnehmen;

13. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, der ECOMOG finanzielle,
logistische und sonstige Unterstützung zu gewähren, um ihr die Wahrnehmung ihres Mandats
zu ermöglichen;

14.  fordert die ECOMOG auf, im Einklang mit der Vereinbarung bezüglich der
jeweiligen Rolle und Aufgaben der UNOMIL und der ECOMOG bei der Durchführung des
Übereinkommens von Cotonou (S/26272) und dem Einsatzkonzept der UNOMIL für die
Sicherheit der Beobachter und des Zivilpersonals der UNOMIL Sorge zu tragen;

15. bringt seine Unterstützung für die Entschlossenheit der Minister der ECOWAS
zum Ausdruck, keine Regierung in Liberia anzuerkennen, die gewaltsam an die Macht gelangt;

16. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, auch weiterhin zusätzliche
Unterstützung für den Friedensprozeß in Liberia bereitzustellen, indem sie zum Treuhandfonds
der Vereinten Nationen für Liberia beitragen;

17. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat auch künftig genau über die
Situation in Liberia unterrichtet zu halten, und bringt seine Bereitschaft zum Ausdruck, für
den Fall, daß sich die Situation weiter verschlechtern sollte, mögliche Maßnahmen gegen
diejenigen zu erwägen, die bei der Wiederaufnahme des Friedensprozesses nicht kooperieren;

18. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben.

-----


